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Unverbindliche Verbandsempfehlung 
(Andere Bedingungen können vereinbart werden) 

 
DTV-Güterversicherungsbedingungen 2000 

(DTV-Güter 2000) 
 

Fassung November 2000 
 

Besondere Bedingungen für die Versicherung  
von Umzugsgut 

 
für die Versicherung nach den DTV-Güter 2000 

 
 
 
 
1 Grundlage der Versicherung 
  

Wird im Rahmen der DTV-Güter 2000 volle De-
ckung Umzugsgut versichert, finden die nachfol-
genden besonderen Bedingungen Anwendung. 

 
 
 
2 Versichertes Umzugsgut 
 
2.1 Umzugsgut sind alle Gegenstände, die nach der 

allgemeinen Auffassung als Teile einer Woh-
nungs- oder Büroeinrichtung anzusehen sind. 

 
2.2. Falls nichts anderes vereinbart ist, sind nicht 

versichert 
 
2.2.1 Tiere, Pflanzen, Schmucksachen und Edelsteine, 

Perlen, Geld, ungemünzte Edelmetalle, Wertpa-
piere und Urkunden, 

 
2.2.2 Lebens- und Genussmittel 
 
 
 
3 Obliegenheiten  
 
3.1 Dem Versicherungsnehmer obliegt es, dafür zu 

sorgen, dass 
 
3.1.1 der Umzug von einem Möbelspediteur durchge-

führt wird und die Verpackung durch erfahrene 
Packer des Möbelspediteurs erfolgt; 

 
3.1.2 bei Landtransporten Spezialmöbelwagen benutzt 

werden, sofern nicht durch besondere Vereinba-
rungen auch Beförderungen mit anderen Trans-
portmitteln zugelassen sind; 

 
3.1.3 bei Seetransporten das Umzugsgut in Kisten, 

Liftvans oder geschlossenen und unbeschädigten 
Containern beanspruchungsgerecht verpackt und 
gestaut und Kisten und Liftvans unter Deck ver-
laden werden. 

 
3.2 Verletzt der Versicherungsnehmer eine dieser 

Obliegenheiten vorsätzlich oder grob fahrlässig, 
so ist der Versicherer, falls nichts anderes ver-
einbart ist, von der Verpflichtung zur Leistung frei. 

Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegen-
heit bleibt der Versicherer zur Leistung insoweit 
verpflichtet, als die Verletzung weder Einfluss auf 
den Eintritt oder die Feststellung des Versiche-
rungsfalls, noch auf den Umfang der dem Versi-
cherer obliegenden Leistung gehabt hat.  

 
 
 
4 Nicht ersatzpflichtige Schäden 
 
 Falls nichts anderes vereinbart ist, leistet der 

Versicherer keinen Ersatz für Schäden verur-
sacht durch Leimlösungen, Verkratzen, Ver-
schrammen, Druckstellen, Rissig- und Blindwer-
den von Politur, Farb- Lack-, und Emaille-
Absplitterungen, Rost, Oxydation, Fadenbruch 
bei Röhren und Beleuchtungskörpern, Nichtfunk-
tionieren von Uhren, Radio-, Fernseh-, und sons-
tigen Apparaten, Geräten, Instrumenten und dgl., 
es sei denn, dass diese Schäden als unmittelbare 
Folge eines versicherten Ereignisses durch den 
Versicherungsnehmer nachgewiesen werden. 

 
 
 
5 Dauer der Versicherung 
 
5.1 Die Versicherung beginnt mit der Übernahme des 

Umzugsguts durch den Möbelspediteur, insbe-
sondere mit dem Abmontieren, Auseinander-
nehmen und Einpacken des Umzugsguts und  

 
5.2 endet, sobald das Auspacken, Zusammensetzen, 

Anbringen und Aufstellen des Umzugsguts durch 
den Möbelspediteur beendet ist. 

 
5.3 Falls nichts anderes vereinbart ist, sind nur 

transportbedingte Zwischenlagerungen mitversi-
chert und zwar bis zu der im Versicherungsver-
trag vereinbarten Dauer. 
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6 Versicherungswert 
 
6.1 Soweit nichts anderes vereinbart, ist Versiche-

rungswert der Zeitwert. Zeitwert ist der Neuwert 
mit einem angemessenen Abzug für Alter und 
Nutzung. Ein persönlicher Liebhaberwert ist nicht 
versicherbar. 

 
6.2 Für Kunstgegenstände wie Gemälde, Skulpturen 

und dgl., echte Teppiche und Pelze, Silbersa-
chen, antikes Porzellan und sonstige hochwertige 
Gegenstände gilt als Versicherungswert die ge-
sondert vereinbarte Versicherungssumme. 

 
 
 
7 Ersatzleistung 
 
 Der Versicherer ersetzt 
 
7.1 im Falle des Verlustes den Versicherungswert 

des betreffenden Teiles des versicherten Um-
zugsgutes; 

 
7.2 bei beschädigten Sachen die notwendigen Repa-

raturkosten zum Zeitpunkt des Versicherungsfal-
les, zuzüglich einer etwa verbleibenden Wertmin-
derung, höchstens jedoch den Versicherungs-
wert. Restwerte werden angerechnet. 

 
7.3 Nicht ersetzt werden Kosten zur Wiederbeschaf-

fung verlorener oder beschädigter Daten auf Da-
tenträgern. 
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